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#ST# Bundesbeschluss
über die Abkommen zwischen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft sowie den Mitgliedstaaten der

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

(Vom 3. Oktober 1972)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 19721>,

beschliesst:

Art. l
1 Die folgenden, am 22. Juli 1972 unterzeichneten Abkommen werden ge-

nehmigt:
- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ;
- Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
2 Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Abkommen zu ratifizieren.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.
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Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 3. Oktober 1972

Der Präsident : Vontobel
Der Protokollführer : Huf Schmid

Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 3. Oktober 1972

Der Vizepräsident : Lampert
Der Protokollführer : Sauvant
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